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Die Beweisführung muß auf die gesamte Breite mög
licher strafprozessualer Beweise orientiert sein, 
vom Zeugenbeweis , dein Sachbeweis , der Sicherung 
dor verschiedensten Spuren, der Dokumentierung 
der Ein- und Durchreisetätigkeit, der Fotodoku
mentation der Trefftätigkeit, der legalisierten 
Dokumentation von Telefongesprächen und Beschlag
nahm von Postsendungen bis zur Ausschöpfung geg-I
ncri~_aer Veröffentlichungen über die Bandentätig
keit, den staatsfeindlichen Menschenhandel und Ziel
gruppen der Abwerbung.

2. h 4 Die Sicherung und das Heraus lös en von IM ist e ine
erstrangige politisch-operative Aufgabe während der 
gesamten Vorgangsbearbeitung sowie der Einleitung 
von Maßnahmen zur Abwehr und Verhinderung kurzfri
stig bekanntgewordener Aktionen krimineller Menschen
hand! erbanden.

Die Spezifik der Bandenbekämpfung verlangt, dieser 
Aufgabe außerordentliche Bedeutung beizumessen wegen

- des kriminellen Charakters der Menschenhändlerban
den, der Flexibilität des Personalbestandes und der 
Möglichkeiten ihrer Manipulation durch entspannungs
feindliche Kräfte, insbesondere zur ständigen Ver
letzung völkerrechtlicher Bestimmungen,

- der Verbindungen der Mens chenhändl er banden zu feind
lichen Geheimdiensten und Abwehrorganen sowie ihrer 
verstärkten Konspiration und inneren Absicherung,


